
Satzung der Schreibkram GmbE








Alle Mitarbeiter der Schreibkram GmbE(Gesellschaft mit besonderer Erlaubnis)  geben der Schülerfirma folgende Satzung:








§1 Ziele der Firma





Die Schreibkram GmbE arbeitet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und versucht durch gute Arbeit der Mitarbeiter, kritische Überprüfungen und kluge Planung der Gesellschafter Firmenkapital zu erwirtschaften und zu vermehren. Diese Gewinne dienen dem weiteren Ausbau der Firma, aber auch einer Spende für einen wohltätigen  


Zweck. Die Spendensumme beträgt drei Prozent des Gewinns, kann aber auch durch das Einbehalten von Lohn wegen ungenügender Arbeitsleistung erhöht werden. 





§2 Aufgaben der Mitarbeiter





Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse/ AG werden zu Mitarbeitern der Firma. Sie bilden zusammen mit der Lehrkraft die Gesellschafter. Den Vorsitz hat der Vorstandsvorsitzende ( Schüler ) ; er wird im Folgenden als VV bezeichnet. 


Der Aufsichtsrat ( Lehrer ) kontrolliert den VV und den Vorstand. 


Jeder Mitarbeiter hat die Aufgabe, nach besten Kräften für das Wohl der Schreibkram GmbE zu arbeiten. Näheres regeln die Arbeitsverträge





§3 Arbeiten des VV und des Aufsichtsrates





Alle  Entscheidungen der Gesellschafter bedürfen der Zustimmung des VV und des Aufsichtsrates. 


Der VV eröffnet und leitet die Betriebsversammlungen ( BV ), kann dies aber auch auf andere Mitglieder übertragen. Sofern nötig ernennt er den Protokollführer. 


Der VV kontrolliert alle Mitarbeiter in sinnvoller Weise und unterstützt sie bei auftretenden Schwierigkeiten.  





§4 Arbeit der Gesellschafter 





In der Betriebsversammlung werden alle wichtigen Unternehmensentscheidungen getroffen, die den laufenden Betrieb betreffen. Insbesondere entscheidet sie auch über die Höhe der Löhne der Mitarbeiter. 


Die Betriebsversammlung(BV) wird durch den VV einberufen und ist immer beschlussfähig. Bei Unternehmensentscheidungen entscheidet sie mit einfacher Mehrheit, bei Satzungsänderungen wird eine Zweidrittelmehrheit benötigt.


Der VV , der Vorstand und die Aufsichtsräte lassen sich regelmäßig über die Arbeit berichten.


Bei Streitigkeiten oder Pflichtverletzungen untersucht  die BV  die Vorgänge und kommt zu einer Entscheidung.


Bei schwerwiegenden Pflichtverletzungen können Mitarbeiter entlassen werden. Dies entscheidet die BV.


Einstellungen von neuen Mitarbeitern beschließt die BV mit einfacher Mehrheit.








____________________________________________________________________


Vorstandsvorsitzender (Schüler)                      Aufsichtsrat (Lehrer)





Vorstandsvorsitzender (Schüler)                                 Aufsichtsrat (Lehrer)








Satzung der Schreibkram GmbE (Volksschule Eichendorf)








